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Zur Veröffentlichung bestimmt 

Vortrag an den Ministerrat 

Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages vom 3. Juli 2019 betreffend ein Ge-
setz über die Bildung und Betreuung von Kindern im Land Salzburg (Salzburger 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2019 – S. KBBG) 

Der Landeshauptmann von Salzburg hat den im Betreff genannten Gesetzesbeschluss be-

kanntgegeben und um Zustimmung der Bundesregierung zu der darin vorgesehenen Mit-

wirkung von Bundesorganen bei der Vollziehung sowie zur Kundmachung des Gesetzes-

beschlusses ersucht. Die für die Verweigerung der Zustimmung bzw. für die Erhebung eines 

Einspruchs offenstehende Frist endet am 9. September 2019. 

Der Entwurf sieht mehrfach die Einholung von Auskünften aus dem von der Landespolizei-

direktion Wien geführten Strafregister (vgl. § 9 Abs. 1 und 2 des Strafregistergesetzes 1968) 

durch die Landesregierung vor. Amtshandlungen nach dem S. KBBG sollen überdies von der 

Entrichtung von Landes- und Gemeindeabgaben befreit sein. 

Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz hat mit dem 

Gesetzesbeschluss die Bundesministerien für Finanzen sowie für Inneres befasst. Es wurden 

weder Bedenken gegen die Erteilung der Zustimmung zu dieser Mitwirkung noch Bedenken, 

die die Erhebung eines Einspruchs begründen würden, geltend gemacht. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle beschließen: 

Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz wird ermächtigt, 

an den Landeshauptmann von Salzburg folgendes Schreiben zu richten: 
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"An den 
Herrn Landeshauptmann 
von Salzburg 
Chiemseehof 
5010 Salzburg 

Mag. Evelyn SCHMIDT 
Sachbearbeiterin 
evelyn.schmidt@bmvrdj.gv.at 
+43 1 521 52-2931 

Ihr Zeichen: 
20031-KULT/610/128-2019 
3. Juli 2019 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. September 2019 beschlossen, gemäß Art. 97 

Abs. 2 B-VG die Zustimmung zu der im Gesetzesbeschluss vorgesehenen Mitwirkung von 

Bundesorganen zu erteilen und gemäß § 9 Abs. 3 F-VG 1948 der Kundmachung des Gesetzes-

beschlusses zuzustimmen. " 

 

29. August 2019 

Dr. Clemens Jabloner  

Bundesminister 
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